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Zusammenfassung der Rechtsgrundlagen für 
Warenvorräte gemäss Artikel 15 ZG 
Zollgesetz (ZG)1 

Art. 15  Landwirtschaftliche Erzeugnisse  
1 Für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in der freien Periode eingeführt worden sind und zu Be-
ginn der Bewirtschaftungsperiode auf Handelsstufe noch vorhanden sind, ist eine neue Zollanmel-
dung abzugeben und die Zollabgabendifferenz zu den Ausserkontingentszollansätzen nachzu-
entrichten.  
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann vorsehen, dass die Waren freigegebenen Zollkon-
tingentsteilmengen angerechnet werden.  

Zollverordnung (ZV)2 

Art. 55  Pflicht zur neuen Zollanmeldung  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

Wer über nach Artikel 7 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Ein-und Ausfuhr von 
Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG) 3 auf Handelsstufe noch vorhandene land-
wirtschaftliche Erzeugnisse verfügt, muss für diese Erzeugnisse eine neue Zollanmeldung einrei-
chen.  
Art. 56  Befreiung von der Bezahlung der Zollabgabendifferenz  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

1 Von der Bezahlung der Zollabgabendifferenz nach Artikel 15 ZG ist die anmeldepflichtige Person 
befreit, soweit ihr die vorhandenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse nach Artikel 7a VEAGOG an 
die ihr zugeteilten Zollkontingentsanteile angerechnet werden.  
2 Die anmeldepflichtige Person muss eine allfällige Befreiung von der Bezahlung der Zollabgaben-
differenz in der Zollanmeldung beantragen. Sie muss gleichzeitig mit der Zollanmeldung die schrift-
liche Bestätigung einreichen, dass ihr Zollkontingentsanteil entsprechend reduziert wurde. Diese 
Bestätigung wird über die gesicherte Internetanwendung [des BLW; eKontingente] ausgestellt.  
Art. 57  Zusätzliche Angaben bei der Zollanmeldung  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

1 Mit der Zollanmeldung muss zusätzlich eine Übersicht über die einzelnen Lagerorte der zu Beginn 
der Bewirtschaftungsperiode nach Artikel 7 VEAGOG auf Handelsstufe noch vorhandenen land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse mit genauer Ortsangabe, Warenbezeichnung, Zolltarifnummer und 
Eigenmasse eingereicht werden.  
  

 
1 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) 
2 Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV; SR 631.01) 
3 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG; SR 
916.121.10) 
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Art. 58  Liste der an Dritte gelieferten Waren  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

1 Die Inhaberin oder der Inhaber einer GEB muss dem BAZG auf Verlangen alle an Dritte geliefer-
ten landwirtschaftlichen Erzeugnisse auflisten, die sie oder er innerhalb der freien Periode vor dem 
entsprechenden Zeitpunkt nach Artikel 7 Absatz 1 VEAGOG eingeführt hat.  
2 Die Liste muss folgende Angaben enthalten:  

a. Warenbezeichnung;  

b. Zolltarifnummer;  

c. Eigenmasse;  

d. Name und Adresse der Abnehmerin oder des Abnehmers.  
Art. 59  Frist für die Zollanmeldung  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

Für noch vorhandene landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Artikel 7 VEAGOG muss die Zollan-
meldung über den gesicherten Internetzugang bei der Oberzolldirektion bis spätestens 24 Uhr am 
zweiten Tag nach dem entsprechenden Zeitpunkt nach Artikel 7 Absatz 1 VEAGOG eingehen. Fällt 
dieser Tag auf einen Sonn-oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, muss die Zollan-
meldung bis 08 Uhr des folgenden Werktags bei der Oberzolldirektion eingehen.  
Art. 60  Annahme der Zollanmeldung  
(Art. 15 Abs. 2 und 33 Abs. 2 ZG)  

Zollanmeldungen, die fristgerecht und vollständig bei der Oberzolldirektion eintreffen, gelten als 
angenommen im Sinne von Artikel 33 ZG.  
Art. 61  Hinweis auf die Pflicht zur neuen Zollanmeldung  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

Wer landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in der freien Periode eingeführt worden sind, einem Drit-
ten weitergibt, muss diesen schriftlich auf die Pflicht zur neuen Zollanmeldung nach Artikel 55 hin-
weisen.  
Art. 62  Kontrollen durch das Bundesamt für Landwirtschaft  
(Art. 15 Abs. 2 ZG)  

1 Die Zollverwaltung kann für Kontrollen am Domizil von anmeldepflichtigen Personen nach Artikel 
55 das Bundesamt für Landwirtschaft beiziehen.  
2 Das Bundesamt für Landwirtschaft kann dabei die physische Kontrolle der Art, der Menge und 
der Beschaffenheit von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vornehmen, alle erforderlichen Aus-
künfte verlangen sowie Daten und Dokumente, Systeme und Informationen überprüfen, die für den 
Vollzug von Artikel 15 ZG von Bedeutung sein können. 
3 Es übermittelt die Ergebnisse der Kontrolle der Zollverwaltung zum Vollzug. 

Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Ein-und Ausfuhr von Ge-
müse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG) 

Art. 7  Zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode auf Handelsstufe vorhandene landwirt-
schaftliche Erzeugnisse 

1 Als zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode vorhanden im Sinne von Artikel 15 des Zollgesetzes 
vom 18. März 2005 gelten Warenmengen an frischem Obst und frischem Gemüse, die vorhanden 
sind:  

a. zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode;  

b. am Tag nach dem in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b festgelegten Datum; oder  
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c. am Tag nach Ablauf der zeitlich befristeten Freigabe ohne Zuteilung (Anhang 2 der  
VEAGOG-Freigabeverordnung vom 12. Jan. 2000). 

2 Von der Menge nach Absatz 1 werden Warenmengen abgezogen, die sich im Verkaufsraum für 
den Endverbrauch von Detailgeschäften befinden.  
3 Vorräte auf Handelsstufe, die nicht innerhalb von zwei Tagen aufgebraucht werden, sind nach 
Artikel 55 der Zollverordnung vom 1. November 2006 neu anzumelden  
Art. 7a  Anrechnung von zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode auf Handelsstufe vor-

handenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen an Zollkontingentsanteile  
1 Die anmeldepflichtige Person nach Artikel 55 der Zollverordnung, die Inhaberin oder Inhaber von 
Zollkontingentsanteilen ist, kann in der nicht bewirtschafteten Periode eingeführte landwirtschaftli-
che Erzeugnisse, die zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode auf Handelsstufe bei ihr noch vor-
handen sind, auf den Beginn des entsprechenden Zeitpunkts nach Artikel 7 Absatz 1 ihrem Zoll-
kontingentsanteil anrechnen lassen.  
2 Die Inhaberin oder der Inhaber von Zollkontingentsanteilen muss die anzurechnende Waren-
menge vor dem Einreichen der Zollanmeldung nach Artikel 59 der Zollverordnung über die gesi-
cherte Internetanwendung [des BLW; eKontingente] abbuchen.  


